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Ich rate Dir außerdem nochmal gründlich Deinen Gesundheitszustand zu überprüfen. Sollte es
Anhaltspunkte für eine Schwerbehinderung geben, dann kannst Du bevor es zu einer
Kündigung kommt, erst mal einen Antrag auf Schwerbehinderung zu stellen. Du bekommst
dann eine Eingangsbestätigung. Mit dieser bist Du bis zur endgültigen Prüfung schwerbehindert
unter Vorbehalt. Die Kündigung ist dann nur unter Beteiligung des Integrationsamtes möglich.
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